Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen

3V 4038/25

Beschluss

In der Verwaltungsrechtssache

— Antragsteller —

gegen

die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch die Senatorin fiir Inneres und Sport,
Contrescarpe 22 - 24, 28203 Bremen,

— Antragsgegnerin —

Prozessbevollmachtigter:

hat das Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - 3. Kammer - durch den
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Kiesow, die Richterin am
Verwaltungsgericht Lammert und die Richterin Bode am 27. Marz 2026 beschlossen:

Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers (3 K

4037/25) gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 07.11.2025

wird wiederhergestelit.

Die Kosten des Verfahrens tragt die Antragsgegnerin.

Der Streitwert wird auf 2.500,00 Euro festgesetzt.

Grinde

I. Der Antragsteller wendet sich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen ein

Hausverbot fir mehrere Behdrdengebaude.



In einem Aktenvermerk vom 08.07.2025 dokumentierte die Mitarbeiterin M. des
Blrgeramtes in der S.-StralRe zwei Vorfalle mit dem Antragsteller am 07.07.2025 und am
08.07.2025. An beiden Tagen sei es um Antrage auf Kurzzeitkennzeichen auf den Namen
einer Freundin des Antragstellers gegangen. Am 07.07.2025 habe der Antragsteller sich
aggressiv gegenuber der Mitarbeiterin verhalten. Nachdem er verlangt habe, mit einer
vorgesetzten Person zu sprechen, sei Herr G. erschienen. Diesen habe der Antragsteller
beleidigt und sich dessen Hinweisen widersetzt. Nach dem Gesprach sei der Antragsteller
noch langere Zeit im Eingangsbereich herumgelaufen. Als er die Mitarbeiterin M. bemerkt
habe, habe er diese beleidigt, weshalb sie sich zunehmend unwohl und bedroht geflihlt
habe. Aus Sorge vor einer maglichen Konfrontation nach Feierabend habe sie erneut Herrn
G. kontaktiert, der den Antragsteller schliellich aufgefordert habe, das Gebaude zu
verlassen. Am 08.07.2025 sei der Antragsteller erneut erschienen. Frau M. habe daraufhin
umgehend ihren Vorgesetzten Herrn G. informiert. Die Situation sei fur sie belastend

gewesen, sodass die Mitarbeiter Herr Y. und Herr R. das Anliegen Gbernommen hatten.

Ausweislich zwei weiterer Aktenvermerke von Herrn G. und Frau K. vom 05.11.2025 sei
es am 03.11.2025 zu einem weiteren Vorfall mit dem Antragsteller gekommen.
Ausgangspunkt sei erneut ein Antrag auf Kurzzeitkennzeichen bei der Mitarbeiterin M. des
Blrgeramtes in der S.-Strale gewesen. Der Antragsteller habe sich sehr aufbrausend
verhalten und die Kompetenz der Mitarbeiterin in Frage gestellt. Dabei sei er immer naher
an den Schreibtisch herangetreten. Sein Verhalten habe beangstigend und bedrohlich
gewirkt, eine sachliche und respektvolle Diskussion sei nicht mdglich gewesen. Die
Mitarbeiterin M. habe ihn aufgefordert, den Raum zu verlassen, was er zunachst ignoriert
habe. Schliellich habe er den Raum mit den ungefahren Worten ,Was ist das denn fir
eine Scheilte, wir sehen dann ja schon® verlassen. Nach der Schilderung des Vorfalles
durch die Mitarbeiterin habe Herr G. die Polizei kontaktiert, die den Antragsteller aus dem

Haus begleitet habe.

Mit Bescheid vom 07.11.2025 erlie3 der Senator fur Inneres und Sport gegen den
Antragsteller ab sofort fur die Dauer von neun Monaten ein Hausverbot fur alle Standorte
des Birgeramtes (I -+ W
L W |
I - - I .-
' B Ciffer 1). Fur den Fall der

Nichteinhaltung des Hausverbotes wurde die Anwendung von unmittelbarem Zwang
angedroht (Ziffer 2). Die sofortige Vollziehung der Mallnahmen zu 1. und 2. wurde

angeordnet (Ziffer 3). Der Antragsteller sei mehrfach aggressiv gegenuber Mitarbeitenden



des Blrgeramtes aufgefallen. Durch sein aggressives Verhalten und die Beleidigungen
haben er die Mitarbeiterinnen in nicht hinnehmbarer Weise in ihrer Dienstaustibung
beeintrachtigt und eine nachhaltige Stérung der Aufgabenwahrnehmung und des
Dienstbetriebes verursacht. Deshalb werde das Betreten der genannten Raumlichkeiten
fur die Dauer von 9 Monaten verboten. Sollten Dienstleistungen aus dem Blrgeramt
gewilnscht werden, kdnnen diese auf schriftichem Weg bearbeitet werden. Soweit andere
Anldsse zum Besuch der Liegenschaften erforderlich sein sollten, kénne die
Zugangsberechtigung nach Prifung erteilt werden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird

auf den Bescheid verwiesen.

Am 28.11.2025 hat der Antragsteller Klage erhoben (Az.: 3 K 4037/25) und zugleich den
vorliegenden Eilantrag gestellt. Die im Bescheid genannten Griinde seien unzutreffend. Er
habe niemanden bedroht. Zudem misse er regelmalig Bekannte zu Terminen im
Blrgeramt begleiten. Er habe sich stets bemuht, die Angelegenheiten sachlich und
freundlich zu klaren. Die Mitarbeiterin habe nicht sachlich geprift, sondern aus
persdnlichen Emotionen heraus gehandelt und sein Verhalten persénlich negativ
aufgefasst. Auf seine Nachfrage, weshalb das Anliegen seines Bekannten nicht bearbeitet
werden kdnne, sei er angeschrien worden, den Raum zu verlassen. Er sei der Aufforderung
nachgekommen. Das Hausverbot sei ohne weitere Erlauterungen ausgesprochen worden.

Im Ubrigen entschuldige er sich, falls er jemanden unabsichtlich verletzt habe.

Der Antragssteller beantragt im Rahmen des Eilverfahrens wortlich,
die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs/meiner Klage gegen das

mit Bescheid vom 07.11.2025 fur alle Standorte des Birgeramtes

Y < teilte

Hausverbot.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Der Antragsteller sei mehrfach aggressiv gegeniber Mitarbeitenden des Blrgeramtes in
Erscheinung getreten. Etwaige Bekannte des Antragstellers seien ohne Weiteres in der
Lage, ihre Angelegenheiten selbststandig wahrzunehmen, sodass eine Begleitung durch
den Antragsteller nicht erforderlich sei. Der Antragsteller verharmlose sein Verhalten, er

sei uneinsichtig und unreflektiert.



Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts- und

Behdrdenakte Bezug genommen.

II. Fir den als Antrag gem. § 80 Abs. 5 Satz 1 Var. 2 VwGO auf Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung der vom Antragsteller erhobenen Klage gegen das von der
Antragsgegnerin ausgesprochene Hausverbot in Ziffer 1 des Bescheides vom 07.11.2025
auszulegende Antrag ist der Verwaltungsrechtsweg gemall § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO
eroffnet. Das von der Antragsgegnerin ausgesprochene Hausverbot stellt eine 6ffentlich-
rechtliche Mallnahme dar, wenn - wie hier - der Zweck in der Sicherung eines
stérungsfreien Dienstbetriebs liegt. Mit dem mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen
Bescheid vom 07.11.2025 wurde auch eine eindeutig 6ffentlich-rechtliche Handlungsform

gewahlt.

Der Antrag ist zulassig und begriindet.

1. Die statthafte Antragsart richtet sich gemaf §§ 122, 88 VwGO nach dem Begehren des
Antragstellers. Dieser wendet sich in der Hauptsache gegen einen belastenden
Verwaltungsakt und begehrt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner
Klage. Die Antragsgegnerin hat die sofortige Vollziehung des mit Bescheid vom 07.11.2025
erteilten Hausverbots gemaf § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet. Daher ist der Antrag
gemal § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
statthaft.

2. Das Eilbegehren des Antragstellers hat auch in der Sache Erfolg.

Im Verfahren nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO prift das Gericht zunachst, ob die
formellen Voraussetzungen der Anordnung der sofortigen Vollziehung erflllt sind (a). Im
Ubrigen trifit es eine eigene Interessenabwagung, bei der insbesondere die

Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens zu berucksichtigen sind (b).

a) Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist formell rechtmaRig.

Insbesondere genigt die nach § 80 Abs. 3 Satz 2 VwGO fir die Anordnung der sofortigen
Vollziehung erforderliche Begrindung in dem Bescheid Uber das Hausverbot vom
07.11.2025 den gesetzlichen Anforderungen. Die Antragsgegnerin hat ausgeflihrt, dass
ohne sofortige Vollziehung das Ziel eines umgehend zu gewahrleistenden gefahrlosen

Dienstbetriebs nicht erreicht werden kénne. Damit hat die Antragsgegnerin das besondere



Interesse an der sofortigen Vollziehung ausreichend dargetan, auf die inhaltliche

Tragfahigkeit dieser Erwagungen kommt es fiir die formelle Rechtmafigkeit nicht an.

b) Nach § 80 Abs. 1 VwWGO haben Widerspruch und eine Anfechtungsklage grundsatzlich
aufschiebende Wirkung. Diese entfallt nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO, wenn die Behdérde
die sofortige Vollziehung angeordnet hat. Das Gericht kann jedoch nach § 80 Abs. 5 Satz 1
Alt. 2 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen.
Das Gericht hat bei der Entscheidung Uber die Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung abzuwagen zwischen dem von der Antragsgegnerin geltend gemachten Interesse
an der sofortigen Vollziehung des Bescheides und dem Interesse des Antragstellers an der
aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs. Hierbei sind die Erfolgsaussichten des

Hauptsacheverfahrens mafRgeblich zu berlcksichtigen.

Nach Maligabe dessen ist die aufschiebende Wirkung der Klage wiederherzustellen, da
sich die angegriffene Entscheidung der Antragsgegnerin nach summarischer Uberpriifung

voraussichtlich als formell und materiell rechtswidrig erweisen wird.

aa) Rechtsgrundlage fiir das ausgesprochene Hausverbot ist das gewohnheitsrechtlich
anerkannte Hausrecht. Dieses umfasst die Befugnis, Ordnungsmafinahmen zu treffen, um
den Widmungszweck der Einrichtung zu gewahrleisten, Stérungen des Dienstbetriebs
abzuwenden und insbesondere Uber den Aufenthalt von Personen in den Rdumen des

offentlichen Gebaudes zu entscheiden.

bb) Der auf dieser Grundlage ergangene Bescheid vom 07.11.2025 ist formell rechtswidrig.

(1) Die Antragsgegnerin durfte hier nicht von einer Anhérung gemall § 1 Abs. 1
BremVwVfG (in der Fassung vom 13.03.2024 (Brem.GBI. 2024, S. 127))i.V.m. § 28 Abs. 2
Nr. 1 VwVfG absehen. Nach dieser Regelung kann von einer Anhérung abgesehen
werden, wenn sie nach den Umstanden des Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere
wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im 6ffentlichen Interesse
notwendig erscheint. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfullt. Gefahr im Verzug im
Sinne von § 28 Abs. 2 Nr. 1 VWVfG ist anzunehmen, wenn durch eine vorherige Anhérung
auch bei Gewahrung kurzester Anhoérungsfristen ein Zeitverlust eintrate, der mit hoher
Wahrscheinlichkeit zur Folge hatte, dass die behordliche Malnahme zu spat kdme, um
ihren Zweck noch zu erreichen (BVerwG, Urt. v. 22.03.2012 - 3 C 16/11, juris Rn. 14
m.w.N.). Ob eine sofortige Entscheidung objektiv notwendig war oder die Behoérde eine
sofortige Entscheidung zumindest fur notwendig halten durfte, ist vom Gericht aus ex-ante-
Sicht zu beurteilen (BVerwG, Urt. v. 22.03.2012 - 3 C 16/11, a.a.0.). Hierbei ist wegen der



Bedeutung des Anhoérungsrechts als tragendem Prinzip des rechtsstaatlichen Verfahrens
ein strenger Malistab anzulegen (BVerwG, Urt. v. 22.03.2012 - 3 C 16/11, a.a.0.).
Ausgehend von diesen Malistaben durfte die Antragsgegnerin hier nicht annehmen, dass
eine Anhorung des Antragstellers zu dem Hausverbot zu einer nicht hinnehmbaren
Verzégerung gefuhrt hatte. Die flr den Erlass des Hausverbotes malfigeblichen Vorfalle
ereigneten sich am 07.07.2025, am 08.07.2025 und am 03.11.2025 im Burgeramt in der
S.-Stralle. Es kam mithin zu drei Vorfallen innerhalb von vier Monaten. Im Zeitpunkt des
Bescheiderlasses am 07.11.2025 war daher nicht mit einer hinreichenden
Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass es schon bis zum Ablauf einer kurzen
Anhorungsfrist erneut zu vergleichbaren Vorfallen kommen wirde. Aus der Erfahrung der
zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Vorkommnisse im Juli 2025 hatte allenfalls in
Betracht kommen kdnnen, dass es zu einer weiteren Vorsprache des Antragstellers auch
in den unmittelbar auf den 03.11.2025 folgenden Tagen kommen kénnte. Als die Vermerke
uber die Vorfalle am 05.11.2025 dokumentiert waren und der streitgegenstandliche

Bescheid am 07.11.2025 gefertigt wurde, war dieser Zeitraum jedoch bereits verstrichen.

(2) Zudem war die Antragsgegnerin auch bei Annahme des Tatbestandes des § 28 Abs. 2
Nr. 1 VwWVTG verpflichtet, die ohne vorherige Anhdrung getroffene Regelung auf die keine
Verzdgerung erlaubenden Mallnahmen zu beschranken (BVerwG, Urt. v.15.12.1983 -3 C
27/82, NVwZ 1984, 577; BVerwG, Urt. v. 22.03.2012 - 3 C 16/11, juris Rn. 16 m.w.N; zu
einem Hausverbot auch VG Berlin, Urt. v. 18.06.2001 - 27 A 344/00, NJW 2002, 1063,
1064). Zur Abwehr der von der Antragsgegnerin beflirchteten Gefahren hatte es insoweit
genugt, dem Antragsteller im Falle eines erneuten Auftretens im Blrgeramt in der S.-
Stralte ein Hausverbot flr diese Raumlichkeiten bis zum Ablauf der Anhoérungsfrist zu
erteilen. Diese Grenze des ohne jegliche Verzdogerung Erforderlichen ist bei dem
streitgegenstandlichen Hausverbot, dessen raumlicher Geltungsbereich mit vier
Behordengebauden Uber den von der Gefahrenprognose umfassten Bereich hinausgeht
und welches auch in Bezug auf die Dauer von neun Monaten keine nur vorlaufige

Regelungswirkung hat, ersichtlich nicht gewahrt.

(3) Der Verfahrensfehler ist hier auch bisher nicht geheilt worden. Gemall § 1 Abs. 1
BremVwVfG i.V.m. § 45 Abs. 1 Nr. 3 VWVfG ist eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt nach § 44 VwVfG nichtig macht,
unbeachtlich, wenn die erforderliche Anhdrung eines Beteiligten nachgeholt wird. Dies ist
hier jedoch bisher nicht erfolgt. Zwar hatte der Antragsteller im gerichtlichen Hauptsache-
und Eilverfahren nunmehr die Gelegenheit, sich zu den fir das Hausverbot
herangezogenen Umstanden zu aufRern und die Antragsgegnerin hat unter teilweiser

Wirdigung des Vorbringens erklart, an der Verfugung festhalten zu wollen. Eine Heilung



setzt jedoch voraus, dass die Anhdrung nachtraglich ordnungsgemaf durchgefihrt und
ihre Funktion flr den Entscheidungsprozess der Behérde uneingeschrankt erreicht wird.
AuRerungen und Stellungnahmen von Beteiligten im gerichtlichen Verfahren erfiillen diese
Voraussetzungen nicht (BVerwG, Urt. v. 22.03.2012 - 3 C 16/11, NJW 2012, 2823, Rn. 18
m.w.N). Eine funktionsgerecht nachgeholte Anhérung setzt vielmehr voraus, dass sich die
Behdrde nicht darauf beschrankt, die einmal getroffene Sachentscheidung zu verteidigen,
sondern das Vorbringen des Betroffenen erkennbar zum Anlass nimmt, die Entscheidung
kritisch zu Uberdenken (BVerwG, Urt. v. 17.12.2015 — 7 C 5/14, juris Rn. 17). Letzteres
lasst sich dem Vorbringen der Antragsgegnerin im gerichtlichen Verfahren nicht

entnehmen.

(4) Es kann fur das vorliegende Eilverfahren auch nicht davon ausgegangen werden, dass
ein Anhérungsmangel im Hauptsacheverfahren noch geheilt werden wird (vgl. OVG
Bremen, Beschl. v. 10.05.2023 — 2 B 298/22, juris Rn. 96 m.w.N.).

(5) Der Anhdérungsmangel ist auch nicht unbeachtlich. Nach § 1 BremVwVfG i.V.m. § 46
VwVFG kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts, der nicht nach § 44 VwVfG nichtig ist,
nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften Uber
das Verfahren, die Form oder die 6rtliche Zustandigkeit zustande gekommen ist, wenn
offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat.
Die Annahme einer ,Offensichtlichkeit” in diesem Sinne ist bereits dann ausgeschlossen,
wenn nach den Umstanden des Falls die konkrete Mdglichkeit besteht, dass ohne den
Verfahrensfehler eine andere Entscheidung getroffen worden ware (BVerwG, Beschl. v.
05.11.2013 — 2 B 60.13, juris Rn. 11). Bei Ermessensentscheidungen - wie der
vorliegenden Entscheidung Uber die Erteilung eines Hausverbots und dessen Dauer (vgl.
bspw. Michl/Roos, LKRZ 2012, 50, 54) - kann regelmaflig nicht davon ausgegangen
werden, dass die Verletzung der Anhérungspflicht die Entscheidung in der Sache
offensichtlich nicht beeinflusst hat. So liegt der Fall auch hier. Der Ausnahmefall, dass sich
das Ermessen auf eine einzige rechtsfehlerfreie Entscheidung reduziert hat, ist hier nicht
gegeben, wie sich aus den nachstehenden Ausfuhrungen zur materiellen RechtmaRigkeit

ergibt.
2. Denn das Hausverbot ist auch materiell rechtswidrig.
a) Zwar durfte das Hausverbot dem Grunde nach rechtmafig sein (aa). Jedoch erweist es

sich zumindest aufgrund seines raumlichen Geltungsbereichs als unverhaltnismaiig und

damit ermessensfehlerhaft (bb).



aa) Das Hausverbot ist dem Grunde nach zu Recht ergangen.

Die Antragsgegnerin hat das Hausverbot in Auslibung des ihr zustehenden Hausrechts mit
Bescheid vom 07.11.2025 ausgesprochen. Es dient der Gewahrleistung eines
stérungsfreien Dienstbetriebs. Voraussetzung hierfiir ist eine Gefahrdung des Bestands
oder der Funktionsfahigkeit hoheitlicher Einrichtungen. Das in den zum beigezogenen
Verwaltungsvorgang genommenen Vermerken dokumentierte Verhalten des
Antragstellers erfiillt diese Voraussetzungen. Als Grundlage des Hausverbots werden u. a.
aggressives, respektloses und bedrohliches Verhalten sowie Beleidigungen durch den
Antragsteller benannt. Diese Vorwurfe werden im Wesentlichen durch die von der
Antragsgegnerin vorgelegten Mitarbeitervermerke bestatigt. Wie die Vermerke eindrucklich
schildern, war das Verhalten des Antragstellers geeignet, den ordnungsgemaflen Ablauf
des Dienstbetriebs erheblich zu beeintrachtigen. Die Mitarbeitenden konnten ihre
Aufgaben nicht mehr ungestért wahrnehmen, fuhlten sich teilweise bedroht und sahen sich
veranlasst, Vorgange abzugeben und/oder den Antragsteller des Raumes zu verweisen.
Damit lag eine konkrete Stérung des Dienstbetriebs vor, die Malnahmen nach dem
Hausrecht rechtfertigt. Nach summarischer Prifung bestehen auch keine Anhaltspunkte

daflr, die Richtigkeit der aktenkundigen Sachverhaltsdarstellungen in Zweifel zu ziehen.

bb) Jedoch verstéRt das Hausverbot gegen die gesetzlichen Grenzen des Ermessens
(§ 114 Satz 1 VwGO) in Gestalt des Grundsatzes der Verhaltnismafigkeit.

(1) Dabei kann offen bleiben, ob die festgesetzte Dauer von neun Monaten den
Antragsteller unverhaltnismafig beeintrachtigt, wenn ihm ausweislich der Begriindung des
Bescheides in diesem Zeitraum gestattet ist, etwaige Dienstleistungen schriftlich zu
beantragen und auch erforderliche Zugangsberechtigungen nach entsprechender Priifung

erteilt werden konnen.

(2) Als unverhaltnismaRig erweist sich jedenfalls der gewahlte rdumliche Geltungsbereich.
Das Hausverbot erstreckt sich auf samtliche Biirgeramter in der Stadtgemeinde [
Die dokumentierten Vorfalle ereigneten sich jedoch ausschliellich in der Kfz-
Zulassungsstelle im Burgeramt in der S.-Stral3e. Das vier Behdérdengebaude umfassende
Hausverbot erweist sich daher als nicht erforderlich. Konkrete Anhaltspunkte fiir drohende
Hausrechtsverletzungen durch den Antragsteller in anderen Blrgeramtern und/oder im
Kontext anderer Regelungsangelegenheiten sind nicht dargelegt und auch sonst nicht
ersichtlich. Es ware der Antragsgegnerin méglich und zumutbar gewesen, das Hausverbot
auf den Standort in der S.-Stral3e oder bestimmte Raumlichkeiten der Kfz-Zulassungsstelle

zu begrenzen. Dies ware auch sachgerecht gewesen, da nicht auszuschlieRen ist, dass



sich die Situation gerade zwischen den dortigen Mitarbeitenden und dem Antragsteller

zugespitzt hat.
lll. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.

Die Festsetzung des Streitwertes folgt aus § 52 Abs. 1, 2 GKG in Verbindung mit § 53
Abs. 2 Nr. 2 GKG und Ziffer 1.5 des Streitwertkatalogs fir die Verwaltungsgerichtsbarkeit
2025.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht der Freien
Hansestadt Bremen statthaft. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach
Bekanntgabe dieses Beschlusses bei dem

Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen,
(Tag-/Nachtbriefkasten Justizzentrum Am Wall im Eingangsbereich)

einzulegen und innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses zu
begriinden. Die Begrindung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt
worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Am Wall 198,
28195 Bremen, einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Griinde
darlegen, aus denen die Entscheidung abzuandern oder aufzuheben ist, und sich mit der
angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen.

Vor dem Oberverwaltungsgericht missen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt
oder eine sonst nach § 67 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satze 4 und 7 VwGO zur Vertretung
berechtigte Person oder Organisation vertreten lassen. Dies gilt auch fur den Antrag, durch
den ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird.

Dr. Kiesow Lammert Bode



	Beschluss (geschwärzt) (geschwärzt)

